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Protokollauszug des Gemeinderats 

  

Sitzung vom 6. März 2024 
 

  

  

52 Bergstrasse (See-/bis Glärnischstrasse), Abtretung gemeindeeigener 

Grundstücke an den Kanton Zürich zwecks Strasseninstandsetzung / 

öffentlich  

 

 

 

1 Ausgangslage  

Die Bergstrasse wird im Abschnitt Seestrasse bis Glärnischstrasse saniert. Die Instandsetzung 

der Kantonsstrasse soll genutzt werden, um die Sicherheit für den Velo- und Fussverkehr zu 

erhöhen.  

 

Für das geplante Bauprojekt ist eine Abtretung von Teilflächen von gemeindeeigenen 

Grundstücken an den Kanton Zürich notwendig. 

 

2 Zuständigkeit und Bezug zur Strategie 

Für den Beschluss ist gemäss Art. 17 der Gemeindeordnung der Gemeinderat zuständig. 

 

3 Erwägungen  

Der Kanton Zürich plant, die Bergstrasse im Abschnitt Seestrasse bis Glärnischstrasse instand 

zusetzen. Dabei sollen u.a. die Randabschlüsse saniert, bergwärts ein Radstreifen markiert 

und die Fussgängerübergänge angepasst werden. 

 

Für die Umsetzung der baulichen Massnahmen beansprucht der Kanton Zürich Teilflächen 

der gemeindeeigenen Grundstücke Kat.-Nrn. 7916 7869, 4745, 5743, 6077, 5029, 6075. 

 

Mitberichte 

Das Geschäft benötigt keine Mitberichte. 

 

4 Finanzen und Folgekosten 

Die Abtretung der Teilflächen von gemeindeeigenen Grundstücken an den Kanton Zürich 

erfolgt unentgeltlich. 

 

5 Submission 

Das Geschäft hat keine submissionsrechtlichen Auswirkungen. 

 

6 Öffentlichkeit 

Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 
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7 Kommunikation und Publikation 

Der Beschluss wird auf der Website veröffentlicht. 

 

8 Dispositiv und Verteiler  

 

 

Der Gemeinderat 

b e s c h l i e s s t: 

 

1. Der Abtretungsvertrag der Baudirektion des Kantons Zürich, Immobilienamt, 

Landerwerb, betreffend der Teilflächen der gemeindeeigenen Grundstücke 

Kat.-Nrn. 7916, 7869, 4745, 5743, 6077, 5029 und 6075 an den Kanton Zürich wird 

genehmigt. 

 

2. Der Ressortvorsteher Infrastruktur, Erich Meier, und der Bereichsleiter Bau, Andreas 

Kindlimann, werden bevollmächtigt, den Abtretungsvertrag abzuschliessen, öffentlich 

beurkunden und zur Eintragung im Grundbuch anmelden zu lassen. 

 

3. Mitteilung durch Protokollauszug an:  

− Kanton Zürich, Baudirektion, Immobilienamt, Neumühlequai 10, 8090 Zürich, 

ima@bd.zh.ch 

− Notariat Männedorf, maennedorf@notariate-zh.ch 

− Andreas Kindlimann, Bereichsleiter Bau 

− Erich Wyss, Fachbereichsleiter Strassen- und Gewässerunterhalt 

− kreditkontrolle@maennedorf.ch 

 

  

 

 

Für den Protokollauszug 

 

 

 

Nadia Zogg 

Abteilungsleiterin Präsidiales und Sicherheit 


